
Maler- und Lackiererhandwerk Bayern        
 

Tarifabschluß 2025 – 2027               Löhne & Ausbildungsvergütungen    
 

Die Lohntabelle dient der schnellen Übersicht. Es gilt der Text des Lohntarifvertrages Bayern 
  

Löhne Gesellen    ab 01.04.2025 
bis 31.05.2026 

ab 01.06.2026 
bis 31.05.2027 

Junggesellen     

nach bestandener Prüfung (90%) 1.Gesellenjahr 17,48 € 18,00 € 

nach 1 Jahr Tätigkeit (95%) 2.Gesellenjahr 18,45 € 19,00 € 
       

Ecklohn     

Geselle nach 2 Jahren Tätigkeit  (100%)  19,42 € 20,00 € 
       

Vorarbeiter (108,5%)   21,07 € 21,70 € 

Wer „Vorarbeiter“ ist und welche Aufgaben dieser zu erfüllen hat, wird durch den Betrieb / Arbeitsvertrag festgelegt. 

 

Löhne Helfer   ab 01.04.2025 
bis 31.05.2026 

ab 01.06.2026 
bis 31.05.2027 

1.-2. Jahr Gewerbezugehörigkeit  
(mit tarifl. Mindestlohn)  
 
ACHTUNG! Wenn „Helfer“ tatsächlich Arbeiten 
aus dem Malerhandwerk ausführen (Streichen, 
WDVS, Gerüstbau etc.) dann gilt der 
Mindestlohn für Gesellen !!! 

 Es gilt Mindestlohn 
in Malerbetrieben, siehe 

Tabelle unten. 
i.d.R. Mindestlohn 2 

 

Es gilt Mindestlohn 
in Malerbetrieben, 

siehe Tabelle unten. 
i.d.R. Mindestlohn 2 

 
 

 
1.+2. Jahr Gewerbezugehörigkeit  
(ohne tarifl. Mindestlohn)  

 Es gilt der jeweilige 
gesetzl. Mindestlohn! 

 
z.B. Helfer in 

Fahrzeuglackierereien, 
Reinigungspersonal in 

Büroräumen 

 

Für alle (Malerbetriebe und Fahrzeuglackierer)  ab 01.04.2025 
bis 31.05.2026 

ab 01.06.2026 
bis  ?????? 

3.+4. Jahr Gewerbezugehörigkeit (70%) 
 

 13,59 € 14,00 € 

ab 5. Jahr Gewerbezugehörigkeit (80%)  15,54 € 16,00 € 

ab 5. Jahr Betriebszugehörigkeit (85%)  16,51 € 17,00 € 

 
 

Mindestlöhne  
  allgemeinverbindlich ! 

Beachten Sie den Wortlaut der 
Mindestlohnverordnung! (Link 
Info Mindestlöhne auf 
farbe.de) 

ab 01.07.2025 
 

ab 01.07.2026 
 

Mindestlohn 1 (Helfer ohne Fachtätigkeit) 
Mindestlohn 2 (Facharbeiter, Gesellen) 
(bzw. AN, die einschlägige Facharbeiten durchführen) 

Kein ML 1 vereinbart 
Gesetzl. Mindestlohn 

Kein ML 1 verhandelt 
Gesetzl. Mindestlohn 

15,55 € 16,13 € 

  
  

Ausbildungsvergütungen  
1. Lehrjahr  

2. Lehrjahr  

  3. Lehrjahr  

Ab 01. August 2025 

bis 31.07.2026 

Ab 01. August 2026 

bis 31.07.2027 

850 € 900 € 

935 € 985 € 

1.100 € 1.150 € 

 

ACHTUNG TARIFGELTUNG: Der Lohntarif- / Ausbildungstarifvertrag gilt nur, wenn der Arbeitgeber in der 

Innungsfachorganisation organisiert ist und wenn (zugleich) der Arbeitnehmer, in der IG BAU Mitglied ist oder wenn in einem 
Arbeitsvertrag der jeweilige Tariflohn vereinbart ist, z.B. durch Bezugnahme „Es gelten die Tarife des Maler- und 
Lackiererhandwerks“.  -   Ansonsten, kann durch einzelvertragliche Vereinbarung in einem schriftlichen Arbeitsvertrag auch ein 
anderer Lohn vereinbart werden, solange dieser mindestens in Höhe des Mindestlohnes liegt.  

https://www.farbe.de/mitgliederportal/service/arbeitsrechttarif/tarifinformationen/mindestloehne/
https://www.farbe.de/mitgliederportal/service/arbeitsrechttarif/tarifinformationen/mindestloehne/
https://www.farbe.de/mitgliederportal/service/arbeitsrechttarif/tarifinformationen/mindestloehne/

